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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

: im Kanton Zirich
Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

16. Jahrgang

Nr. 11

30. Septemﬂiaer 19725

Iunhalt: Unsere Stellungnahme zum Lohnabbau. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Verzeichnis der Vorstinde und Delegierten.

Unsere Stellungnahme zum Lohnabbau.
Aus dem Referat von Prisident Har dmeier
an der Generalversammlung des Ziirch. Kant. Lehrervereins,
Samstag, den 10. Juni 1922 in Ziirich.

«Und erstens kommt es anders und zweitens als man
denkt», miochte man im Hinblick auf unser Geschift sagen.
Noch in der letzten Delegiertenversammlung vom 10. Septem-
ber 1921 in Winterthur berieten wir dariiber, ob wir die For-
derung einer Teuerungszulage pro 1921 aufrecht erhalten soll-
ten oder nicht, als wir auf eine sofortige Revision des Besol-
dungsgesetzes zu verzichten beschlossen hatten. Und heute
schon haben wir Stellung zu beziehen nicht zu einer Auf-
besserung der Besoldungen, auf die wir noch Anspruch hatten,
sondern zu einem allfiilligen Abbau derselben. In den Jahren
1899, 1904, 1912, 1917 und 1919 galten unsere Bemiithungen der
Anpassung unserer Besoldungen an die damaligen Verhilt-
nisse, und heute, da wir uns langsam dem Zeitpunkte niihern,
da sie sich dem Standpunkte der Teuerung anpassen wiirden,
setzt schon der Kampf um deren Behauptung und verniinf-
tigen Abbau ein.

Bevor der Referent auf sein Thema eintrat, gab er noch
Kenninis von den in Winterthur von Aktuar Siegrist begriin-
deten und von der Delegiertenverammlung einstimmig gutge-
heiBenen fiinf Antriigen des Kantonalvorstandes.

Im ziircherischen Amtsblatt vomy 14. Februar erschien
folgende Bekanntmachung des Regierungsrates:

«Den Beamten und Angestellten der Verwaltung und der
Gerichte, den Geistlichen und den Lehrern der Volksschule
und der kantonalen Lehranstalten wird hiemit bekdnnt ge-
geben, daBl ihre Dienst-, Anstellungs- und Besoldungsverhili-
nisse mit Riicksicht auf die Wiederherstellung des Gleich-
gewichts im kantonalen Finanzhaushalt dem Preisabbau an-
gepallt werden miissen.

_ Alle bevorstehenden Wahlen erfolgen daher unter - dem
ausdriieklichen Verbehalt, dall Dienst- und Besoldungsverhilt-
nisse durch Revision der Gesetze, Verordnungen und Regle-
mente, auf denen sie im Zeitpunkt der Wahl beruhen, mit so-
fortiger Wirkung im Verlaufe der Amtsdauer abgeiindert wer-
den konnen.» '

Es war dies die erste Tat auf die Losung nach Lohn-
abbau auch beim Staatsangestellten, die schon gegen Ende des
vergangenen Jahres ertonte, als sich bei einzelnen Lebens-
mitteln und Bedarfsartikeln leichte Preissenkungen zeigien.
Der Regierungsrat stiitzte sich bei seinem Vorgehen auf ein
Rechtsgutachten von Prof. Dr. Fleiner in Ziirich und auf einen
Bericht der Direktion des Innern iiber den Lohnabbau im
offentlichen Amnstellungsverhilinis wihrend der Amtsdauer, in
dem diese zu den nachstehenden Schluffolgerungen gelangt:

1. Eine zivilrechtliche Geltendmachung des Besoldungs-
anspruchs aus dem Titel Vertrag oder vertraglicher Schaden-
ersatz bei nachtriglicher Herabsetzung der Besoldung durch
Rechtssatz erscheint als ausgeschlossen.

2. Dagegen steht den Einzelnen ein klagbares subjektives
offentliches Recht auf Ausrichtung der Besoldung wéihrend der
ganzen Amtsdauer zu, das nach geltender Praxis auf dem or-
dentlichen Rechtsweg geltend zu machen ist.

3. Dieses subjektive offentliche Recht kann'auch durch
nachtrigliche Anderung - der Rechtsordnung nicht einseitig
vom Staate aufgehoben werden,- weil es sich um eine beson-
dere Verpflichtung handelt, die der privatrechtlichen Verpflich-
tung gleichzustellen ist.

| Lehrerbesoldung nicht mit derjenigen der Indexziffer.

In jedem Fall stehen einer solchen Aufhebung entgegen:

a) Der Schutz der Eigentumsgarantie, gemifl deren eine
einseitige Besoldungsreduktion durch Gesetz als unzulissiger,
zum allermindesten als entschidigungspflichtiger Eingriff er-
klirt werden miifite. Eine Besoldungsreduktion durch die
Verwaltung erscheint als ganz unzulissig.

b) Der Mangel einer besondern Rechtsgrundlage fiir eine
generelle Besoldungsreduktion in der geltenden Rechtsordnung
oder eines ausdriicklichen Vorbehaltes des Staates bei der Be-
griindung des O6ffentlichen Dienstverhiltnisses. Sollen nicht
solche subjektiven Rechte neu begriindet werden, so miissen
Vorbehalte bei allen zukiinftigen Wahlen angebracht werden.

Der Preisabbau hielt an, und so wurde denn in der Bud-
getberatung im Kantonsrate die Frage des Lohnabbaues stark
in die Diskussion hineingezogen und schlieBlich dem Regie-
rungsrat der Auftrag erteilt, beforderlich die ndtigen Vor-
arbeiten zu treffen; man hat es eilig, und mag kaum warten.

Wir werden den Lohnabbau nicht grundsitzlich und unter
allen Umstiinden ablehnen wollen und kénen; denn wie das
Steigen der Preise eine Erhohung der Besoldungen notwendig
machte, so wird nun mit der sinkenden Preishewegung, sobald
diese einen bestimmten Stand erreicht haben wird, ein ent-
sprechender Lohnabbau eintreten miissen. Dieser Lohnabbau
darf aber nicht nur gedankenlos die sinkenden Indexziffern
beriicksichtigen, sondern er hat auch die Art, in der seinerzeit
die Lohnerhshung erfolgte, in Rechnung zu ziehen. Nun
deckte sich die im Jahre 1919 vorgenommene Erhohung der
Es
wurde bei den Beratungen im/ Kantonsrate im Jahre 1918 zu-
gegeben, daB der Ausgleich sich erst bei dem damals angekiin-
digten Preisabbau von 20—259, einstellen werde. Statt des
Preisabbaues folgte jedoch eine weitere Verschirfung, die end-
lich am 1. Oktober 1920 ihren Ho6hepunkt erreicht hatte; noch-
mals muBte fiir das Jahr 1920 mit Teuerungszulagen geholfen
und fiir 1921 oder 1922 ein neues Besoldungsgesetz in Aus-
sicht genommen werden. Da die Teuerung von 1920 etwas
nachliefl, verzichtete die Lehrerschaft auf die Forderung von
Teuerungszulagen fiir 1921, was einem Lohnabbau von einer
halben Million Franken gleichkam. Gestiegen sind aber von
1920 an noch die Mietpreise derart, daB an vielen Orten die
Lehrer nun das «Vergniigen» haben, fiir ihre Wohnung 100
bis 500 Franken iiber den Betrag des vom Erziehungsrate im
Jahre 1918 bestimmten Schatzungswertes einer den gesetzlichen
Anforderungen geniigenden Lehrerwohnung hinaus zu ent-
richten, was noch lingere Zeit so bleiben wird; und ganz we-
sentlich in die Hohe gegangen sind fiir die Besoldungsstufe der
Lehrer auch die Steuern. Diese Faktoren sind beim kommen-
den Lohnabbau neben den Preissenkungen mit zu beriick-
sichtigen.

Wie bereits gesagt, wird sich die Lehrerschaft auf dem
Boden des Kantons der Einsicht in gewisse Notwendigkeiten
nicht verschliefen; allein wir wollen iiber Zeit und Mal des
Abbaues mitsprechen und werden nicht ohne weiteres dem zu-
stimmen, was man uns vorsetzt. Darum haben wir uns recht-
zeitig vorgesehen. Beim heutigen Dréngen nach dem Lohn-
abbau erinnern wir uns, daB die Teuerung das Primére war
und die Anpassung der Lohne, die an diese mit einer gewissen
Verzogerung erfolgte, das Sekundire, namentlich bei der Leh-
rerschaft, die den langen Weg der Gesetzesrevision zu gehen
hatte. Wohl wurde die Zeitdauer durch die Riickwirkung der
Teuerungszulagen und der. Besoldungserhdhung etwas ver-
kiirzt; aber so wenig, wie diese Erhohungen der Teuerung
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entsprachen, so wenig begannen sie zeitlich mit dieser. Da
man nun beim Lohnabbau viel exakter mit der Preisbewegung
Schritt zu halten gedenkt, werden die bei Beginn und wihrend
der Teuerung aufgezehrten Ersparnisse wohl kaum durch eine
entsprechende Verzogerung des Lohnabbaus wieder ersetzt
werden konnen. So wenig ferner die Besoldungserhthungen
in gleichen Prozenten erfolgten, so wenig wird nun der Lohn-
abbau prozentual gleichmiflig vollzogen werden diirfen. Wir
konnen ihn nur unter Beriicksichtigung der seinerzeit gew#ihr-
ten Erhohung vornehmen und iiberhaupt so lange nicht, bis
wenigstens das gleiche Verhiltnis von Lohn und Lebenskosten
erreicht worden ist, wie ‘es vor dem Kriege bestand. Die Er-
hohungen wurden immer erst nach mehr oder weniger langen
und miihsamen K#impfen bewilligt; daran denken wir nun,
wenn - die Besoldungen -heruntergesetzt werden sollen. Wie
steht’s, so mochten wir jetzt schon fragen, wenn nach voll-
zogenem Lohnabbau wieder eine Erhohung der Lebenskosten
eintreten sollte? Welche Gewihr haben wir, da dannzumal
der Lohnausgleich so prompt erfolgt wie der Abbau und nicht
wieder so stark hintennach hinkt wie in der vergangenen
Kriegszeit? Sollten wir aus allem nichts gelernt und alles
vergessen haben? Auch in dieser Hinsicht sollte bei eintreten-
dem Lohnabbau den gerechtfertigten Befiirchtungen durch ge-
wisse Garantien Rechnung getragen werden.

Bei all diesen Fragen wollen wir mitsprechen, und wir
behalten uns je nach den Verhilinissen alle Schritte vor. Nach
Gutachten unseres friitheren und gegenwéartigen Rechtsberaters
sind Besoldungsreduktionen innerhalb der Amtsdauer unstati-
haft: den gleichen Standpunkt nimmt, wie bereits bemerkt, auch
der Regierungsrat in seinem Bericht an den Kantonsrat ein,
was ein Bauernvertreter als einen Faustschlag ins Gesicht
eines jeden ehrlich denkenden Biirgers bezeichnete. Die Be-
soldung der Sekundarlehrer kann also rechtlich erst auf Be-
ginn der Amtsdauer 1924 bis 1930 ohne ihre Zustimmung re-
duziert werden. Nach der regierungsritlichen Bekanntmachung
vom 13. Februar wollten wir uns aber auch fiir die Primar-
lehrer -alles vorbehalten und reichten nach Beratung mit un-
serm Rechtskonsulenten rechizeitig beim Regierungsrate gegen
seinen Vorbehalt Rechtsverwahrung ein. :

Nun noch ein Wort zu unserer besonderen Stellung. Da
ist daran zu erinnern, daB die Geistlichen und Lehrer nur eine
Besoldungserhhung gehabt haben, wihrend 1920 und 1921
die kantonalen Beamten und Angestellten, die Mittelschul-
lehrer und die Professoren ein zweites Mal mit Besoldungs-
aufbesserungen an die Reihe gekommen sind. Den Geistlichen
und Lehrern, die auf die gesetzliche Regelung zu warten hat-
ten, wurde 1920 noch mit Teuerungszulagen geholfen. Er-
freulicherweise ist auch unser Erziehungsdirektor, Regie-
rungsrat Mouflon, der Ansicht, dal man nun beim Abbau
nicht schematisch werde - vorgehen konnen, sondern diese
Umstinde zu beriicksichtigen habe. Nach dem Protokoll
des Kantonsrates fiihrte er am 27. Mirz bei Anlal der
Budgetberatung folgendes aus: «Beziiglich des Lohnabbaues
steht die Regierung auf dem Boden, dall bei den Be-
amten, die auf Amtsdauer angestellt sind, ein Abbau nicht
statifinden kann wéahrend der laufenden Amtsdauer. Hier
kann nur auf dem Wege der Verstindigung etwas erreicht
werden. Tatsichlich erwartet der Regierungsrat von den Be-
amten aller Stufen der Hierarchie, daB diese sich der Einsicht
nicht verschliefen, sie hiitten etwas zur Erleichterung des
Staatshaushaltes beizutragen. Den gesetzlichen Lohnabbau
wird der Regierungsrat in Verbindung mit anderen groflen
Arbeitgebern, z. B. mit den Stidten, in die Wege zu leiten
haben. - Ein schematisches Vorgehen ist ausgeschlossen, da
die Erhohungen sehr ungleich erfolgt sind. Ganz bestimmt
kann gesagt werden, dafl auf die beim Lohnabbau zu machen-
den Einsparungen nicht so groBe Hoffnungen gesetzt werden
diirfen als es vielfach geschieht.» Bei den Besoldungsaufbesse-
Tungen waren wir gegeniiber den kantonalen Beamten, den
Mittelschullehrern und Professoren im Nachteil, da sie sich
ihre Besoldungen vom Kantonsrate geben lassen konnten, wih-
rend wir mit unseren Ansitzen das Referendum zu passieren
hatten. Heute ist nun das, was seinerzeit fiir uns einen Nach-

teil, eine Erschwerung bedeutete, ein entschiedener Vorteil,
ein retardierendes Moment, und wir sind nun keineswegs ge-
sonnen, etwa darauf zu verzichten. Wie man auf dem Wege
des Gesetzes aufgebaut hat, so soll nun auf dem Wege des
Gesetzes abgebaut werden. Und wie wir den genannten Grup-
pen beim Aufbau den Vortritt lassen mufBten, so sollen sie ihn
nun auch beim Abbau haben, und zum mindesten soll bei der
Volksschullehrerschaft der Besoldungsabbau angemessen ge-
ringer sein, als bei den Staatsbeamten, Mittel- und Hochschul-
lehrern, die 1920 noch eine Besoldungserhohung erhalten hat-
ten. Uber alle diese Punkte werden wir uns nichstens aus-
zusprechen haben und Stellung beziehen miissen.

Geehrte Delegierte!

Ahnlich wie auf dem kantonalen Boden liegen nun die
Verhiltnisse in den Gemeinden. Auch da ist schon an meh-
reren Orten der Ruf nach Abbau der Besoldungszulagen er-
gangen und der Hebel angesetzt worden. Den Ruhm, hier die
erste auf dem Platze gewesen zu sein, hat die Sekundarschul-
kreisgemeinde Benken, die schon im letzten Sommer ohne wei-
teres in einer Budgetgemeindeversammlung die Zulage des
Sekundarlehrers um 50, herabsetzte. Wir ermunterten den
Kollegen zum Rekurs an den Bezirksrat, der diesen guthiell
und den Gemeindebeschluf aufhob. Der Fall hat in No. 11
des «Pad. Beob.» 1921 unter dem Titel <Ein versuchter Lohn-
abbau» seine Darstellung gefunden. Die Begriindung der Gut-
heiflung des Rekurses durch den Bezirksrat Andelfingen be-
findet sich in unserer Rechtsgutachtensammlung.

Auf Anfragen aus Kollegenkreisen verschiedener Gemein-
den holten wir nochmals ein Rechtsgutachten ein iiber die Be-
rechtigung der Gemeinden, ihre Zulagen innerhalb der Amts-
dauer eines Lehrers zu reduzieren. Auch diese Auskunft lau-
tete ganz zu unseren Gunsten alliiberall, wo die Gemeinde-
zulagen seinerzeit nicht an bestimmte Vorbehalte gekniipft
worden seien. Von einer Publikation und einer Aufforderung
der Kollegen im «P#d. Beob.», sich innerhalb der Amitsdauer
eine Herabsetzung der Gemeindezulagen nicht gefallen zu las-
sen, sahen wir ab, um kein Aufsehen zu erregen und Gemein-
den, die in jenem Zeitpunkte noch nicht an Reduktionen dach-
ten, daran zu erinnern, oder von uns aus AnlaBl zu geben, die
Zulagen der Primarlehrer noch auf Beginn der neuen Amis-
dauer 1922 bis 1928 zu -dndern. ;

Diesen Anstof gab dann da und dort der Regierungsrat
mit seiner Bekanntmachung vom 13. Februar 1922. Mit einer
Reihe von Gemeinden machte auch der Stadirat von Ziirich
bei den Bestitigungswahlen der Primarlehrer den bekannten
Vorbehalt. Nach einer gemeinsamen Sitzung des Kantonal-
vorstandes mit einer Delegation des Lehrervereins Ziirich am
Donnerstagabend, den 16. Februar a. c. beschlof dann auch
dieser die Einreichung der Rechtsverwahrung.

Der Referent gab der Versammlung von den beiden
Rechtsgutachten, auf die sich die Lehrerschaft bei ihrem Vor-
gehen stiitzte, Kenntnis.

Die Frage der Moglichkeit der Reduktion der Gemeinde-
zulagen innerhalb der Amtsdauer ist nun durch den Beschluf
der Sekundarschulkreisgemeindeversammliung Diibendorf vom
19. Mirz 1921, wodurch die freiwilligen Gemeindezulagen der
vier Sekundarlehrer fiir das Jahr 1922 von 2400 Fr. auf
1600 F'r. reduziert wurden, abermals aktuell geworden. Da der
Bezirksrat Uster den gegen diesen BeschluB eingereichten Re-
kurs am 12. Mai a. c. abwies, gelangte unser Rechtsberater,
den wir den vier Sekundarlehrern in ihrem: Rechtsstreit zur
Verfiigung stellten, an den Regierungsrat, dessen Entscheid
nun geduldig abzuwarten bleibt.

Und nun unsere Stellungnahme zum Lohnabbau. Sie er-
gibt sich ohne weiteres aus den gemachten Ausfiihrungen. Fiir
die Volksschullehrerschaft kann eine Besoldungsreduktion nur
auf dem gesetzlichen Wege vorgenommen werden und zwar
fiir die Sekundarlehrer erst auf Beginn der neuen Amtsdauer
1924 bis 1930, fiir die Primarlehrer je nach dem Rechtsent-
scheide innerhalb oder erst nach Ablauf der Amitsdauer 1922
bis 1928; unser Rechisherater kommt in seinen Gutachten
vom 17. Januar und 11. Februar 1922 zu nachstehenden
SchluBfolgerungen: -



1. Einem allfdlligen Lohnabbau bei der Lehrerschaft sind
sowohl hinsichtlich des Grundgehaltes, der Dienstalters-
zulagen und der obligatorischen Gemeindezulage, als auch der
freiwilligen Gemeindezulage bestimmte rechtliche Schranken
gewiesen.

2. Sowohl die gesetzlich normierten Besoldungskomponen-
ten, als auch die freiwillige Gemeindezulage kénnen nur auf
Ende einer Amtsdauer beziehungsweise auf Beginn einer
neuen einseitig abgebaut werden.

3. Ein einseitig wahrend der Amtsdauer vorgenommener
Lohnabbau wire rechtlich unstatthaft.

4. Die Rechtsgiiltigkeit eines vor den Bestitigungswahlen,
aber nur von einer vollzichenden Behorde (Regierungsrat,
Schulpflege, Gemeinderat) erlassenen Besoldungsabinderungs-
klausel ist im hochsten Grade zweifelhaft.

Der Kantonalvorstand ist nun aber der Ansicht, daf wir
uns nicht unter allen Umstinden auf den Rechtsstandpunkt
stellen werden, sondern mit uns reden lassen wollen, wenn die
Voraussetzungen fiir einen angemessenen Besoldungsabbau ge-
kommen sind. Eines aber erkliren wir mit aller Bestimmt-
heit: Wollte man im Zeitpunkt und im MafB des Abbaus der
Lehrerschaft gegeniiber unbillig und ungerecht sein, wiirden
wir den Weg nach Lausanne finden. In diesem Sinne bitten
wir Sie, uns Kompetenz zum Handeln geben zu wollen. Wir
werden wie bis anhin, auch in Zukunft die Interessen der
Lehrerschaft nach MaBgabe unserer Krifte wahren und
fordern.

Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.

Verzeichnis der Vorstéande und Delegierten.
Amtsdauer 1922—1926.

I. Kantenalvorstand.

P risident: Emil Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster.
Vizepréasiden t Wilhelm Zu'rrer Primarlehrer, Widens-

wil.

Quastor: Albert Pfenmnger Sekundarlehrer, Winterthur-
Veltheim.

Protokollfiihrer: Jean Schlaiter, Primarlehrer, Walli-
sellen.

Korrespondenzaktuar: Ulrich Szegnst Primarlehrer,
Anwandstralle 48, Zuirich 4.

Stellenvermittler: Heinrich Schonenberger,
lehrer, Kalkbreitestralle 84, Ziirich 3.

Besoldungsstatistikerin: Klara Hoffmann, Primar-
lehrerin, Gartenhofstrafle 7, Ziirich 4.

1. Rechnungsrevisoren.
Hans Honegger, Primarlehrer, Fliederstralle 21, Ziirich 6.
Heinrich Keller, Sekundarlehrer, Winterthur-Seen.
Heinrich Hiestand, a. Bezirksratsschreiber, Dielsdorf.
lIl. PreBkomitee.
Dem Prefkomitee gehort auch der Kantonalvorstand an.
1. Sektion Ziirich : Heinrich Kigi, Primarlehrer, Gotze-
straBle 35, Ziirich 7.
Karl Kleiner, Sekundarlehrer in Ziirich V, Hohestrale
Nr. 25, Zolhkon
Ulrich Szégrzst Primarlehrer, AnwandstraBe 48, Zii-
rich 4.
. Sektion Affoltern: Hans Brandenberger, Sekundar-
lehrer, Mettmenstetten.
Sektion Horgen: Ernst Maurer,
Horgen.
.Sektion Meilen : Jakob Kupper, Sekundarlehrer Stifa.
Sektion Hinwil: Ernst Auer, Primarlehrer, Tann.
.Sektion Uster : Karl Biiel, Primarlehrer, Dibendorf.
Sektion Pfaffikon: Karl Pfister, Sekundarlehrer,
Rikon-Effretikon.
Sektion Winterthur: Heinrich Brunner, Primar-
lehrer, St. Georgenstrafle 37, Winterthur.
Albert Sulzer, Primarlehrer, Briihlbergstrale 53, Win-
terthur.

Primar-

Sekundarlehrer,

© NpoE W N

43

9. Sektion Andelfingen : Friedrich Leibacher, Primar-
. lehrer, Andelfingen.
10. Sektion Biilach : Heinrich Freimiiller, Primarlehrer,
Wallisellen.
11. Sektion Dielsdorf: Ernst Meyer, Primarlehrer, Riim-
lang.
IV. Sektionsvorstinde.
Der Quistor ist zugleich Vizeprisident.
' 1. Sektion Zirich.
Prisident: Ernst Schlatter, Sekundarlehrer, Zollikon.
Quéstor: - Dr. Reinhold Bolleter, Sekundarlehrer, Witikoner-
strafle 35, Ziirich 7.
Aktuar: Heinrich Kigi, Primarlehrer, Gotzestrale 10, Ziirich 6.
2. Sektion Affoltern.
Prisident: Paul Huber, Sekundarlehrer, Obfelden.
Quistor: Jakob Vogel, Primarlehrer, Obfelden.
Aktuar: Hans Hefs, Primarlehrer, Mettmenstetten.
3. Sektion Horgen.
Prisident: Hans Schmid, Sekundarlehrer, Richierswil.
Quistor: Gottlieb F. Meier, Primarlehrer, Adliswil.
Aktu&r Gottfried Widmer; Primarlehrer, Horgen.
4. Sektion Meilen.
Prisident: Emil Brénnwald, Primarlehrer, Meilen.
Quiistor: Johannes Suter, Primarlehrer, Utikon.
Aktuar: Edwin Zollinger, Sekundarlehrer, Kiisnachi.
5.Sektion Hinwil
Prisident: Heinrich Suter, Sekundarlehrer, Wald.
Quistor: Edwin Kaspar, Primarlehrer, Ruiti.
Aktuar: Lorenz Kaspar, Primarlehrer, Hinwil.
6. Sektion Uster.
Prisident: Albert Piinter, Sekundarlehrer, Uster.
Quiéstor: Emil Jucker, Primarlehrer, Kirchuster.
Aktuar: Emil Ernst, Primarlehrer, Kirchuster.
7. Sektion Pfaffikon.
Prasident: Alfred Stadelmann,, Sekundarlehrer,. Pfiffikon.
Quistor: Emil Thalmann, Primarlehrer, Pfdiffikon.
Aktuar: Fritz Hoiz, Sekundarlehrer, Grafsiall.
8 Sektion Winterthur.
Prisident: Ernst Siegrist, Sekundarlehrer, Untere Briggerstiralle
Nr. 19 a, Winterthur. :
Quiistor: Margrit Wening, Primarlehrerin, Winterthur-Velthéim.
Aktuar: Ernst Kupper, Primarlehrer, Auflere Schaffhauser-
stralle 11, Winterthur.
9. Sektion Andelfingen.
Prasident: Paul Hertli, Sekundarlehrer, Andelfingen.
Quistor: Edwin Blickenstorfer, Primarlehrer, Waltalingen.
Aktuar: Johannes Schneiter, Primarlehrer, Flurlingen.
10. Sektion Bilach.
Prisident: Hans Simmler, Primarlehrer, Kloten.
Quiéstor: Karl Ganz, Sekundarlehrer, Kloten.
Aktuar: Robert Blatter, Sekundarlehrer, Wallisellen.
11. Sektion Dielsdorf.
Prisident: Werner Spiefl, Sekundarlehrer, Dielsdorf.
Quistor: Johann Meili, Primarlehrer, Affoltern bei Ziirich.
Aktuar: Jakob Zolliker, Sekundarlehrer, Schdfflisdorf.

V. Delegierte der Sektionen des Ziirch. Kant. Lehrervereins.
Der Delegiertenversammlung gehéren auch der Kantonal-
vorstand und die Rechnungsrevisoren an.
1. Sektion Ziirich.
848 Mitglieder: 21 Delegierte.
. Ernst Schlatter, Sekundarlehrer, Zollikon.
. Dr. Reinhold Bolleter, Sekundarlehrer, Witikonerstrafie 35,
Ziirich 7
. Heinrich Kdgi, Primarlehrer, Gotzestralle 10, Ziirich 6.
Karl Kleiner, Sekundarlehrer in Ziirich V, Hohestrafle 25,
Zollikon.
. Ulrich Siegrist, Primarlehrer, Anwandstrafe 48, Ziirich 4.
Berta Blumer, Primarlehrerin, Drahtzugstralle 72, Zirich 8.
. Albert Brunner, Primarlehrer, HallwylstraBe 72, Zirich 4.
. Fritz Fischer, Sekundarlehrer, Seebach.
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. Ernst Heller, Primarlehrer, Schreinerstralle 24, Ziirich 3.

Karl Huber, Sekundarlehrer, Clausiusstralle 58, Ziirich 6.

Dr. Walter Klauser, Primarlehrer, Stolzestralle 36, Ziirich 6.

Ernst Reithaar, Primarlehrer, Weststralle 3, Zuirich 3.

Fritz Rutishauser, Sekundarlehrer, -Winterthurerstrafle 58,
Ziirich 6.

Edwin Schmid, Primarlehrer, Hongg.

Eugen Schulz, Sekundarlehrer, Nordstrale 140, Zuirich 6.

Martha Sidler, Primarlehrerin, Hofwiesenstralle 28, Ziirich 6.

Martha Steiner, Primarlehrerin, Kochlistralle 11, Ziirich 4.

Heinrich Trachsler, Sekundarlehrer, Scheuchzerstralle 94,
Ziirich 6. -

Ulrich Wespi, Primarlehrer, GieBhiibelstralie 114, Ziirich 3.

Adolf Wolfer, Sekundarlehrer, Altstetten.

Jacques Ziegler, Primarlehrer, Honggerstralle 112, Ziirich 6.

2. Sektion Affoltern.
55 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Paul Huber, Sekundarlehrer, Obfelden.

. Jakob Vogel, Primarlehrer, Obfelden.

. Hans Brandenberger, Sekundarlehrer, Meitmensietien.
. Hans Hef, Primarlehrer, Metimensteiten.

3. Sektion Horgen.
161 Mitglieder: 6 Delegierte.

. Hans Schmid, Sekundarlehrer, Richierswil.
. Gottlieb F. Meier, Primarlehrer, Adliswil.

Ernst Maurer, Sekundarlehrer, Horgen.

. Gottfried Widmer, Primarlehrer, Horgen.
. Henrich Baumann, Primarlehrer, Wddenswil.
. Jakob Egh, Sekundarlehrer, Thalwil.

4. Sektion Meilen.
96 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Emil Brennwald, Primarlehrer, Meilen.

. Johannes Suter, Primarlehrer, Utikon.

. Jakob Kupper, Sekundarlehrer, Siifa.

. Adolf Liithi, Professor am Lehrerseminar, Kiisnachi.

5. Sektion Hinwil
142 Mitglieder: 5 Delegierte.

. Heinrich Suter, Sekundarlehrer, Wald.

Edwin Kaspar, Primarlehrer, Riiti.
Ernst Auer, Primarlehrer, Tann.

. Lorenz Kaspar, Primarlehrer, Hinwil.
. Arnold Schirer, Primarlehrer, Kempien.

6. Sektion Uster.
81 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Albert Piinter, Sekundarlehrer, Uster.

. Emil Jucker, Primarlehrer, Kirchuster.
. Karl Biiel, Primarlehrer, Diibendorf.

. Emil Ernst, Primarlehrer, Kirchuster.

7. Sektion Pfaffikon.
74 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Alfred Stadelmann, Sekundarlehrer, Pfiffikon.

Emil Thalmann, Primarlehrer, Pfiffikon.
Karl Pfister, Sekundarlehrer, Rikon-Effretikon.

. Fritz Hotz, Sekundarlehrer, Grafstall.

8. Sektion Winterthur.
257 Mitglieder: 9 Delegierte.

. Ernst Siegrist, Sekundarlehrer, Untere BriggerstraBe 19a,

Winterthur.

. Margrit Wening, Primarlehrerin, Winterthur-Veltheim.
. Heinrich Brunner, Primarlehrer, St. Georgenstralle 37, Win-

terthur.

. Albert Sulzer, Primarlehrer, Briihlbergstrafle 53, Winterthur.
. Rudolf Brunner, Sekundarlehrer, Breitestralle 58, Winter-

thur.

. Heinrich Méier, Sekundarlehrer, Breitestralle 49, Winterthur.
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. Heinrich Walter Sekundarlehrer, Turbenthal.
. Heinrich Hafner, Primarlehrer, Rychenbergstrale 101, Win-

terthur.

. Johannes Vogt, Primarlehrer, Dammstrale 1, Winterhur-

Tap.
9. Sektion Andelfingen.
67 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Paul Hertli, Sekundarlehrer, Andelfingen.

. Edwin Blickenstorfer Primarlehrer, Waltalingen.
. Friedrich Leibacher, Primarlehrer, Andelfingen.

. Johannes Schneiter, Primarlehrer, Flurlingen.

10. Sektion Biilach.
89 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Hans Simmler, Primarlehrer, Kloien.
. Karl Ganz, Sekundarlehrer, Kloten.

Heinrich Freimiiller, Primarlehrer, Wallisellen.

. Robert Blatter, Sekundarlehrer, Wallisellen.

11. Sektion Dielsdort.
72 Mitglieder: 4 Delegierte.

. Werner Spief, Sekundarlehrer, Dielsdorf.
. Johann Meili, Primarlehrer, Affoliern bei Ziirich.
. Ernst Meyer, Primarlehrer, Riimlang.

Jakob Zolliker, Sekundarlehrer, Schofflisdorf.

VI. Delegierte der Sektion Ziirich des Schweizerischen
Lehrervereins.

2122 Mitglieder: 23 Delegierte.

. Emil Hardmeier, Nationalrat, Usier.

. Alberi Graf, Primarlehrer, Ziirich 4.

. Dr. Maz Hartmann, Primarlehrer, Ziirich 8.

. Reinhold Hefi, Professor an der Hoheren Tochterschule,

Ziirich 7. ’

. Hans Honegger, Primarlehrer, Ziirich 6.

. Dr. Wialter Klauser, Primarlehrer, Ziirich 6.
. Martha Schdlchlin, Primarlehrerin, Zirich 4.
. Martha Schmid, Primarlehrerin, Hingg.

. Ulrich Siegrist, Primarlehrer, Ziirich 4.

. Paul Huber, Sekundarlehrer, Obfelden.

. Friedrich Meister, Sekundarlehrer, Horgen.

. Wilhelm Ziirrer, Primarlehrer, Widenswil.

. Emil Brennawald, Primarlehrer, Meilen.

. Ernst Huber, Sekundarlehrer, Riiti.

. Eduard Tobler, Sekundarlehrer, Uster.

. Alfred Stadelmann, Sekundarlehrer, Pfiffikon.
. Emil Gafmann, Sekundarlehrer, Winterthur.
. Otto Pfister, Steuerkommissir, Winterthur.

. Alfred Sulzer, Primarlehrer, Winterthur.

. Paul Hertli, Sekundarlehrer, Andelfingen.

. Alfred Walter, Primarlehrer, Biilach.

. Ernst Meyer, Primarlehrer, Riimlang.

. vakat.

VIIl. Delegierte des Ziirch. Kant. Lehrervereins in den
Kant. Ziireh. Verband der Festbesoldeten.

. Emil Hardmeier, Nationalrat, Uster.
. August Bichi, Sekundarlehrer, Ziirich 6.

Emil Biihler, Primarlehrer, Oberuster.

Dr. Walter Klauser, Primarlehrer, Ziirich 6.
Otto Kiindig, Primarlehrer, Kilchberg.
Armin Meyer, Sekundarlehrer, Thalwil.

. Heinrich Schénenberger, Primarlehrer, Ziirich 3.
. Eduard Tobler, Sekundarlehrer, Uster.

. Heinrich Treichler, Sekundarlehrer, Zzirich 6.

. Johannes Winkler, Primarlehrer, Ziirich 7.

Briefkasten der Redaktion.
An Hern P. H. in 0. Thre Einsendung ist gesetzt, mufl aber wegen

Raummangel auf die nichste Nummer verschoben werden. Hd.

Redaktion: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; W.Z#irrer, Lehrer, Widenswil; U. Siegrist, Lehrer, Ziirich 4; A.Pfenninger, Sekundarlehrer, Winterthur-
' Veltheim; J. Schlatter, Lehrer, Wallisellen; H. Schdnenberger, Lehrer, Ziiriech 3; K. Hoffmann, Lehrerin, Ziirich 4
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zn adressieren. — Druck und Expedition: Graphische Etablissemente Conzett & Cie., Ziirich.



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 30. September 1922, Nr. 11

